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Zentrum für Bewegung & Lebenskunst e.V. 

Anlage 1: Sphärenzuordnung & Kontenplan (SKR 42) 

zur Finanzordnung des Vereins Zentrum für Bewegung & Lebenskunst e.V. 

1. Zweck der Sphärenzuordnung & Kontenplan 

Diese Anlage legt die Kontenstruktur (SKR 42) des Vereins und die zugehörige Zuordnung zu 

steuerlichen Sphären fest sowie die Kostenstellen. 

Sie dient: 

• der Klarheit 

• der Einheitlichkeit 

• der rechtssicheren Zuordnung aller Einnahmen und Ausgaben 

• der Transparenz gegenüber Mitgliedern, Kassenprüfung, Finanzamt und 

Zuwendungsgeber*innen 

Der Kontenplan bildet die Grundlage für Haushaltsplanung, Buchführung, Jahresabschluss 

und Kassenprüfung. 

Hinweis: Grundprinzip: Kostenstellen ≠ Konten ≠ Sphären 

• Sphären → steuerliche Einordnung (ideell, Zweckbetrieb …) 

• Konten (SKR 42) → Was ist es? (Miete, Beitrag, Honorar …) 

• Kostenstellen (KOST1) → Wo / für welchen Bereich / welches Angebot fällt es an? 

2. Sphären gemäß Abgabenordnung 

2.1 Die Tätigkeiten des Vereins werden entsprechend der 

Abgabenordnung in folgende Sphären unterteilt: 

(1) Sphäre 1 – Ideeller Bereich: 

Verwaltung, Vereinsorganisation, Gemeinnützigkeit, Mitgliederpflege, Infrastrukturkosten 

(2) Sphäre 2 – Vermögensverwaltung: 

Einnahmen aus Vermögen (insb. reine Raumvermietung ohne Kursbezug) 

(3) Sphäre 3 – Zweckbetrieb: 

Durchführung der satzungsmäßigen Angebote  in den Bereichen Sport, Jugendhilfe und 

öffentliches Gesundheitswesen; zum Beispiel: Trainingsbetrieb Aikido, Karate‑Do, Iaido, 

Tai Chi, Yoga, Feldenkrais, Meditation, Kinder- und Jugendtrainings, Workshops, 

Raumnutzung im Rahmen der Kursangebote 

(4) Sphäre 4 – Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

(derzeit nicht vorgesehen) 
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2.2 Die steuerliche Sphäre ergibt sich aus dem verwendeten 

Buchungskonto (SKR 42).  

Bei Konten, die mehreren Sphären zugeordnet werden können, erfolgt die steuerliche 

Zuordnung im Einzelfall anhand der Leistung. 

2.3 Zusätzlich wird jede Buchung einer Kostenstelle (KOST1) 

zugeordnet, die die Abteilung oder das Projekt abbildet. 

3. Kontenplan – SKR 42 (Stand 2026) 

In der folgenden Übersicht sind alle vom Verein verwendeten 

Konten mit Sphäre aufgeführt: 

1 – Bestandskonten: Umlaufvermögen (Sphäre 1) 

14060 Abziehbare Vorsteuer 19 % | Sphäre 1 

16000 Kasse | Sphäre 1 

18000 Bank (VR-Bank) | Sphäre 1 

18100 Bank 1 (GLS-Bank) | Sphäre 1 

18200 Bank 2  (Stripe / Eversports) | Sphäre 1 

2 – Bestandskonten: Steuerkonten (Sphäre 1) 

38060 Umsatzsteuer 19 % | Sphäre 1 

38400 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Sphäre 1 

3 – Einnahmen: Mitgliedschaft & Spenden (Sphäre 1) 

40000 Echte Mitgliedsbeiträge | Sphäre 1 

40100 Aufnahmegebühren | Sphäre 1 

40400 Erträge aus Spenden / Zuwendungen (allgemein) | Sphäre 1 

40450 Geldzuwendungen mit Spendenbescheinigung | Sphäre 1 

40500 Geldzuwendungen ohne Spendenbescheinigung | Sphäre 1 

40550 Sachzuwendungen mit Spendenbescheinigung | Sphäre 1 

40600 Sachzuwendungen ohne Spendenbescheinigung | Sphäre 1 

4 – Einnahmen: Kursbetrieb / Zweckbetrieb (Sphäre 3) 

41050 Erlöse aus Veranstaltungen steuerfrei | Sphäre 3 

41070 Erlöse aus Fortbildung / Unterricht steuerfrei (§ 4 Nr. 22) | Sphäre 3 

42070 Erlöse aus Fortbildung / Unterricht (Kursgebühren, Abos, nicht steuerfrei) | Sphäre 3 
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42075 Schnupperangebote / Probetraining | Sphäre 3 

42076 10er-Karten | Sphäre 3 

42100 Raumnutzung (intern Mitglieder / extern angebotsbezogen) | Sphäre 3 

5 – Einnahmen: Vermögensverwaltung (Sphäre 2) 

48610 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UstG (reine 

Vermietung ohne Unterrichtsbezug) | Sphäre 2 

6 – Ausgaben: Honorare & Personal (Sphären 1 und 3) 

59000 Fremdleistungen (Honorare Übungsleitung) | Sphäre 3 

60040 Übungsleiterpauschale | Sphäre 3 

66650 Reserviertes Konto (Reisekosten Übungsleitung) | Sphäre 3 

60020 Ehrenamtspauschale | Sphäre 1 

66600 Reisekosten Übernachtungsaufwand (Reisekosten Ehrenamt) | Sphäre 1 

60350 Löhne für Minijobs (Verwaltung, Übungsleitung) | Sphäre 1 

60360 Pauschale Steuer für Minijobber | Sphäre 1  

61710 Soziale Abgaben für Minijobber | Sphäre 1 

7 – Ausgaben: Raumkosten Vereinsheim (Sphäre 1) 

63100 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | Sphäre 1 

63300 Reinigung | Sphäre 1 

63450 Sonstige Raumkosten (NK, Reparaturen, Abgaben etc.) inklusive Gas/Strom/Wasser, 

wenn über Vermieterin abgerechnet (sonst 63250) | Sphäre 1 

64050 Versicherungen für Gebäude | Sphäre 1 

8 – Ausgaben: Verwaltung, Kommunikation & Software (Sphäre 1) 

61200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Verwaltung) | Sphäre 1 

63010 Verwaltungskosten (allgemein) | Sphäre 1 

64000 Versicherungen (allgemein, z.B. Inventar), nicht Gebäude | Sphäre 1 

64200 Beiträge (Dach-/Fachverbände, Jahresmeldungen) | Sphäre 1 

64950 Wartungskosten für Hard- und Software (Software / Lizenzen) | Sphäre 1 

68050 Telefon | Sphäre 1 

68100 Internet | Sphäre 1 

68150 Bürobedarf | Sphäre 1 

68300 Buchführungskosten (Steuerbüro) | Sphäre 1 

68550 Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) | Sphäre 1 
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9 – Ausgaben: Werbung & Öffentlichkeitsarbeit (Sphäre 1) 

66000 Werbekosten | Sphäre 1 

66310 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | Sphäre 1 

66050 Streuartikel | Sphäre 1 

10 – Ausgaben: Unterrichtsmaterial & Übungsmaterial (Sphären 1 

und 3) 

68500 Sonstiger Betriebsbedarf (Übungsmaterial) | Sphäre 3 

68510 Verbrauchsmaterialien (Reinigung & Hygiene) | Sphäre 1 

11 – Ausgaben: Sonstiges (Sphäre 1) 

49700 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen 

(Versicherungsentschädigungen) | Sphäre 1 

63020 Aufwandsentschädigungen / Erstattungen | Sphäre 1 

69000 Reserviertes Konto (Periodenfremde Ausgaben) | Sphäre 1 

4. Änderungen 

Ergänzungen oder Änderungen des Kontenplans erfolgen durch Beschluss des Vorstands. 

Sie sind zu dokumentieren und als aktualisierte Anlage zur Finanzordnung zu 

veröffentlichen. 

5. Inkrafttreten 

Diese Sphärenzuordnung & Kontenplan (SKR 42) wurde vom Vorstand am 13.04.2026 

beschlossen und am 13.04.2026 veröffentlicht. Sie tritt am Tag nach der Veröffentlichung auf 

der Vereins‑Homepage in Kraft (§ 22 Abs. 2–3 Satzung). 

Sie ist verbindlicher Bestandteil der Finanzordnung des Vereins Zentrum für Bewegung & 

Lebenskunst e.V. 


